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gegen ben Slrbeitgeber ober beffen ©auggenoffen p
©hulbeit foramen läßt;

g) toenn er Familienangehörigen beg Slrbeitgeberg ober

feiner PHtarbetter ©anblungen pmuthet ober rati ben*

felben ©anblungen begebt, Welche raiber bag ©efeß -unb

bie guten «Sitten Berftoßen;
h) toenn er rait einer abfhrecfenben Sranfßeit behaftet rairb.

§ 4. ©ntlaßt ber Slrbeitgeber einen SIrbeiter entgegen
ben 33eftitnmungen Bon § 3 Bor Slblauf ber Sünbigunggfrift,
fo hat er biefera Strbeiter ben Sohn, ben berfelbe wälfrenb ber

Sluffmtbunggfrift anpfprechen gehabt hätte, p Bergüten.
§ 5. 3ßo ein gebeihlicheg 3afararaentt)ir!en nicht mehr

möglich, ïann ohne Pücffiht auf bie Sünbigunggfrift ber
SIrbeiter bie Arbeit Bertaffen ;

a) wenn ber Slrbeitgeber ihm ben fdjulbigen Sohn nicht
in ber Bereinbarten Sßeife auSgahtt, ober berfelbe bei
©tücflolp nidft für feine augreiihenbe Pefhaftigung,
eBentueß Borübergehenb bnrch arbeit im Sagloim, forgt,
ober fih ioiberrechtlither UeberBortljeilung gegen ihn
fcßulbig macht;

b) toenn bei Fortfeßung ber Strbeit fein Seben ober feine
©efunbßeit einer ertoeiglichett ©efahr auggefeßt fein
toürbe, toelche bei ©ingang beg Slrbeitgbertrageg nicht
0U erfennen mar;

c) toenn er Born Slrbeitgeber ober mit beffen 3ulaffung
Bon feinen Plitarbeitern thätliche PHßhanblung ober

grobe 33efhimpfungeu p erleiben hat;,
d) toenn er ober feine Familienangehörigen Bora Slrbeit*

geber ober beffen Familienangehörigen p ©anblungen
Berleitet toerben toollten ober oerleitet toorben finb, bie
toiber bag ©efeß ober bie guten Sitten Berftoßen;

e) toenn er aug ertoeigtidt» bringenben unb rechtmäßigen
llrfachen Berreifett muß.

§ 6. Ser Slrbeitgeber ober SIrbeiter, toelcher au? einem
ber in ben §§ 3 ober -5 genannten ©rtinbe ben Vertrag
aufheben toitt, muß bieg innert 8 Sagen Bon bem 33efannt*
toerben beg ©runbeg an gerechnet, thun. Sängereg Still«
fchmeigen gilt alg ein Pergicht auf biefeg Steht.

§ 7. ©in SIrbeiter, toelcher oom ©tiicf bephlt ioirb,
ober Bora Slrbeitgeber eilten Porfdpß an feinen Sohn er*
halten hat, fann erft augtreten, nachbem er bie übernommene
Slrbeit orbnungggemäß öoßenbet, ober ben empfangenen SSor«

fdfuß aboerbient ober erfeßt hat.
§ 8. Sem Strbeiter, ber ohne aufplünben ober ohne

folche ©rünbe, raie fie in § 6 aufgeführt finb, ang ber Sir*
beit tritt, !ann ber Slrbeitgeber feine ©ffeften bnrch bie Drtg*
poligei gurücfbefiatten laffen, big er feine Perpflihtuitgen er*
füllt ober Schafcenerfa| geleiftet hat, ober big ber richterliche
©ntfcheib ergangen ift.

3ur ©idjerfteßung Bon Slnfprüchen ift ber Slrbeitgeber
berechtigt, einen Sohlt Bon 6 Slrbeitgtagen (in 2 Paten)
prüctpbeßalten.

§ 9. ©in Slrbeitgeber, toelcher einen SIrbeiter Berleitet,
Bor rechtmäßiger Peenbigung beg SlrbeitgBerhältniffeg bie
Slrbeit p oerläffen, ift bem frühern Slrbeitgeber für ben ba*
bnrh entftehenben ©haben mitoerhaftet. 3n gleiher SBeife
haftet ein Arbeitgeber, toelher einen ©efeßen ober ©eßülfen
annimmt, Bon bem er toeiß, baß berfelbe- einem anbern
Slrbeitgeber pr Slrbeit noch Berpflihtet ift.

§ 10. Sie Feftftetlung meiterer Pertraggbeftimmungen gtoi*
fhen Pfeiffer u. SIrbeiter bleibt einer Pkrfftattorbnung übertaffen.

(®d)lufj folgt.)

$etfcl)iebetteê.
©hwetserifhe Plafhtneninbuftm. Sie Bon Slebi in

Purgborf tonftrnirte Pauernmühle, weiche bereits in toei*

teften Greifen Slnerfennung gefunben unb ben größeren ober
Heineren Sanbtoirtßen eine Söofßthat, eine große ©rfparniß
toerben wirb, hat gtnei neue SluggeicEjnungen erhalten. Sie
eine fommt Bon 3teto=S)orf Bon ber legten SluSftellung für
neue ©rfinbungen unb ift ein ©hrenbtplom mit golbener Pte*
baille für „Porpglihteit", bie anbere, eine golbene 31er*

bienftmebatße, hat bie Slcabémie nationale in Parig aug*
geftellt.

föletaUarbeiterfhuie. Ser 3ürdfjer Santongrath hat legten
Sienftag feine Shätigleit mit ber Peratßung beg Poran*
ihlageg für 1889 begonnen. Sag ©etoerbemufeurri beab*

fihtigt, eine Ptetallarbeiterfhule (befonberg für Sunft*
fcßloßerei) ing Seben p rufen, unb Bedangt htefür eine

ïantonale ©ubBention Bon 4000 Fr-, wogegen ber Pegierungg*
rath blog 2000 Fr- bubgetirt hat- Sie Sommiffion für
Prüfung ber ©taatgredpung geigte fih bagegen ben Pe*
tenten geneigt, namentlih auh mit Püctfiht barauf, baß bie
©ubBention Bon 3500 Fr., bie früher für bag „©htoeiger.
©etoerbeblatt" nertoenbet tonrbe, nunmehr für anbere 3ttwcte
Berfügbar geworben, ba bag „©etoerbeblatt" eingegangen ift.
SBintertfmr gibt an bie projeftirte ©hnle 3000 Fr-, Priöate
geben 1000 Fr- ®er Palp ftimmte bem Slntrage ber Sora*
miffion p, behielt aber bie bisherige ©ubBention Bon 15,000
Franlen an bie ©etoerbemufeen Bon 3ürih unb SBinterthur
bei, währenb bie Sontmiffion an biefem Poften 2000 Fr.
fparen tooßte.

$(intouale§ ©eroerbentufcum in Freiburg. Ser
StaatSrath beg üaniong Freiburg hat am 27. Segember
1888 befhloffen, bag in Folge ber Pertoenbung beg So*
miteg ber ©hnlaugftellung, fotoie eineg 3nitiatiP*£bmiteg be*

reitg im ©ntftehen begriffene ©etoerbemnfeum p einer fanto*
nalen Slnftalt mit ©iß in ber ©tabt Freihurg p erheben.
Ser 33efhluß ftüßt fih auf bie ©rtoägung, baß ein ©eroerbe*

mnfenm gur Slugbepnung ber gewerblichen Perufgbilbung,
pr ©ebung ber ©anbtoerte, fotoie pr ©nttoictlung ber @e=

toerbgthätigfeit beitrage.
©hilfbretter. Siefe fhon jpor 6 Fahren Bon ©iraubt

in Sern erfunbenen Pretter für 3immerbecfen, leidste SBänbe

unb bie Pefleibung foldljer fheinen fih immer mehr einp*
führen. Sluf ber Prnffeler Slngftellung haben biefelben giern*

iih Sluffehen erregt. Siefe Pretler toerben aug ©dfilfropr
unb ©ppg hergefteßt unb laffen fih Wie ©olg bearbeiten,
©ie finb fepr leiht, Bolllommen troefen, fhlehte SBärme*
unb ©haßleiter, alfo ein trefflicher Pauftoff. Sie Fabrit
Bon ©iraubi, Prunner n. ©o. in Ptülhaufen i. ©. 3. S3. Ber*
toenbet jährlih 80,000 Sg. ©hilfrohr, tooraug 20,000 Qua*
bratmeter Fretter hergefteßt werben. („Patentanwalt".)

SjntdjfaaL
Dtihtigfteßung. SSegüglicE) ber Slngaben über bie eleftri*

fhen Uhren ber llprenfabril Preitenbad) erlaubt fih Unter*
geihneter folgenbe Ptchtigfteßung :

Sie Bon ber Uhrenfabrif S3reitenbah in ben ©anbei ge*
brachten Uhren finb ni ht nah einem „neuen ©pftem" ge*
baut; bag 2Ber£ ift längft betannt burd) bie Uhren ber er*
lofhenen Firmen Pott) u. ©0. in ©olothurn unb S3aitmann
in SBalbenburg. Sien an ber Uhr ift nur ber non mir ton*
ftrnirte ©lettromagnet, welcher aber feitljer Bon ber 33reiten=

baher Fabrit „Berbeffert" tonrbe. SSon einer ly^fährigen
Sßrobegeit fann nicht gefprodjen toerben, ba ih bie erften 10
©leftromagnete erft im Sanuar 1888 ber Fabrit 33. ab*
lieferte, patentfähig ift bie Uhr nicht, ba 1) bie ©olothurner
unb 2) bie 353albenburger*Uhren burd) Patente gefhüßt Waren,
©ierauf geftüßt, Berfagte benn auh bag beutfhe Patentamt
ber Uhrenfabrif 33reitenba<h bie ©rttjeilung beg Patenteg —
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gegen den Arbeitgeber oder dessen Hausgenossen zu
Schulden kommen läßt;

A) wenn er Familienangehörigen des Arbeitgebers oder

seiner Mitarbeiter Handlungen zumuthet oder mit den-

selben Handlungen begeht, welche wider das Gesetz und
die guten Sitten verstoßen;

lr) wenn er mit einer abschreckenden Krankheit behaftet wird.
Z 4. Entläßt der Arbeitgeber einen Arbeiter entgegen

den Bestimmungen von Z 3 vor Ablauf der Kündigungsfrist,
so hat er diesem Arbeiter den Lohn, den derselbe während der

Aufkündungsfrist anzusprechen gehabt hätte, zu vergüten.
Z 5. Wo ein gedeihliches Zusammenwirken nicht mehr

möglich, kann ohne Rücksicht auf die Kündigungsfrist der
Arbeiter die Arbeit verlassen:

s.) wenn der Arbeitgeber ihm den schuldigen Lohn nicht
in der vereinbarten Weise auszahlt, oder derselbe bei
Stücklohn nicht für seine ausreichende Beschäftigung,
eventuell vorübergehend durch Arbeit im Taglohn, sorgt,
oder sich widerrechtlicher Uebervortheilung gegen ihn
schuldig macht;

d) wenn bei Fortsetzung der Arbeit sein Leben oder seine

Gesundheit einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein
würde, welche bei Eingang des Arbeitsvertrages nicht
zu erkennen war;

o) wenn er vom Arbeitgeber oder mit dessen Zulassung
von seinen Mitarbeitern thätliche Mißhandlung oder

grobe Beschimpfungen zu erleiden hat;
ä) wenn er oder seine Familienangehörigen vom Arbeit-

geber oder dessen Familienangehörigen zu Handlungen
verleitet werden wollten oder verletzet worden sind, die
wider das Gesetz oder die guten Sitten verstoßen;

«) wenn er aus erweislich dringenden und rechtmäßigen
Ursachen verreisen muß.

Z 6. Der Arbeitgeber oder Arbeiter, welcher aus einem
der in den ZZ 3 oder 5 genannten Gründe den Vertrag
aufheben will, muß dies innert 8 Tagen von dem Bekannt-
werden des Grundes an gerechnet, thun. Längeres Still-
schweigen gilt als ein Verzicht auf dieses Recht.

Z 7. Ein Arbeiter, welcher vom Stück bezahlt wird,
oder vom Arbeitgeber einen Vorschuß an seinen Lohn er-
halten hat, kann erst austreten, nachdem er die übernommene
Arbeit ordnungsgemäß vollendet, oder den empfangenen Vor-
schuß abverdient oder ersetzt hat.

Z 8. Dem Arbeiter, der ohne aufzukünden oder ohne
solche Gründe, wie sie in Z 6 aufgeführt sind, aus der Ar-
beit tritt, kann der Arbeitgeber seine Effekten durch die Orts-
Polizei zurückbehalten lassen, bis er seine Verpflichtungen er-
füllt oder Schadenersatz geleistet hat, oder bis der richterliche
Entscheid ergangen ist.

Zur Sicherstellung von Ansprüchen ist der Arbeitgeber
berechtigt, einen Lohn von 6 Arbeitstagen (in 2 Raten)
zurückzubehalten.

Z 9. Ein Arbeitgeber, welcher einen Arbeiter verleitet,
vor rechtmäßiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses die
Arbeit zu verlassen, ist dem frühern Arbeitgeber für den da-
durch entstehenden Schaden mitverhaftet. In gleicher Weise
haftet ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehülfen
annimmt, von dem er weiß, daß derselbe- einem andern
Arbeitgeber zur Arbeit noch verpflichtet ist.

Z 1V. Die Feststellung weiterer Vertragsbestimmungen zwi-
scheu Meister u. Arbeiter bleibt einer Werkstattordnuug überlassen.

(Schluß folgt.)

Verschiedenes.
Schweizerische Maschinenindustrie. Die von Aebi in

Burgdorf koustruirte Bauernmühle, welche bereits in wei-

testen Kreisen Anerkennung gefunden und den größeren oder
kleineren Landwirthen eine Wohlthat, eine große Ersparniß
werden wird/hat zwei neue Auszeichnungen erhalten. Die
eine kommt von New-Iork von der letzten Ausstellung für
neue Erfindungen und ist ein Ehrendiplom mit goldener Me-
daille für „Vorzüglichkeit", die andere, eine goldene Ver-
dienstmedaille, hat die Acadsmie nationale in Paris aus-
gestellt.

Metallarbeiterschule. Der Zürcher Kantonsrath hat letzten
Dienstag seine Thätigkeit mit der Berathung des Voran-
ichlages für 1889 begonnen. Das Gewerbemuseum beab-
sichtigt, eine Metallarbeiterschule (besonders für Kunst-
schloßerei) ins Leben zu rufen, und verlangt hiefür eine
kantonale Subvention von 4900 Fr., wogegen der Regierungs-
rath blos 2900 Fr. budgetirt hat. Die Kommission für
Prüfung der Staatsrechnung zeigte sich dagegen den Pe-
tenten geneigt, namentlich auch mit Rücksicht darauf, daß die
Subvention von 3599 Fr., die früher für das „Schweizer.
Gewerbeblatt" verwendet wurde, nunmehr für andere Zwecke

verfügbar geworden, da das „Gewerbeblatt" eingegangen ist.
Winterthur gibt an die projektirte Schule 3999 Fr., Private
geben 1999 Fr. Der Rath stimmte dem Antrage der Kom-
Mission zu, behielt aber die bisherige Subvention von 15,999
Franken an die Gewerbemuseen von Zürich und Winterthur
bei, während die Kommission an diesem Posten 2999 Fr.
sparen wollte.

Kantonales Gewerbemuseum in Freiburg. Der
Staatsrath des Kantons Freiburg hat am 27. Dezember
1888 beschlossen, das in Folge der Verwendung des Ko-
mites der Schulausstellung, sowie eines Jnitiativ-Komites be-

reits im Entstehen begriffene Gewerbemuseum zu einer kanto-
nalen Anstalt mit Sitz in der Stadt Freiburg zu erheben.
Der Beschluß stützt sich auf die Erwägung, daß ein Gewerbe-
museum zur Ausdehnung der gewerblichen Berufsbildung,
zur Hebung der Handwerke, sowie zur Entwicklung der Ge-
werbsthätigkeit beitrage.

Schilfbretter. Diese schon „por 6 Jahren von Giraudi
in Bern erfundenen Bretter für Zimmerdecken, leichte Wände
und die Bekleidung solcher scheinen sich immer mehr einzu-
führen. Auf der Brüsseler Ausstellung haben dieselben ziem-
lich Aufsehen erregt. Diese Bretier werden aus Schilfrohr
und Gyps hergestellt und lassen sich wie Holz bearbeiten.
Sie sind sehr leicht, vollkommen trocken, schlechte Wärme-
und Schallleiter, also ein trefflicher Baustoff. Die Fabrik
von Giraudi, Brunner u. Co. in Mülhausen i. E. z. B. ver-
wendet jährlich 89,999 Kg. Schilfrohr, woraus 29,999 Qua-
dratmeter Bretter hergestellt werden. („Patentanwalt".)

Sprechsaal.
Richtigstellung. Bezüglich der Angaben über die elektri-

schen Uhren der Uhrenfabrik Breitenbach erlaubt sich Unter-
zeichnete! folgende Richtigstellung:

Die von der Uhrenfabrik Breitenbach in den Handel ge-
brachten Uhren sind nicht nach einem „neuen System" ge-
baut; das Werk ist längst bekannt durch die Uhren der er-
loschenen Firmen Roth u. Co. in Solothurn und Baumann
in Waldenburg. Neu an der Uhr ist nur der von mir kon-
struirte Elektromagnet, welcher aber seither von der Breiten-
bacher Fabrik „verbessert" wurde. Von einer 1 ^jährigen
Probezeit kann nicht gesprochen werden, da ich die ersten 19
Elektromagnete erst im Januar 1888 der Fabrik B. ab-
lieferte. Patentfähig ist die Uhr nicht, da 1) die Solothurner
und 2) die Waldenburger-Uhren durch Patente geschützt waren.
Hierauf gestützt, versagte denn auch das deutsche Patentamt
der Uhrenfabrik Bretzenbach die Ertheilung des Patentes —
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